26.02.2008

Referentenentwurf des BMWi zur Novellierung der HOAI

Das Bundesministerium für Wirtschaft hat am 26.02.2008 einen Referentenentwurf für die 6. Novelle der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) vorgelegt. Dieser ist nicht amtlich veröffentlicht und noch nicht mit den Ressorts innerhalb der Bundesregierung abgestimmt. 

Die wesentlichen Eckpunkte sind:

· Die HOAI wird in ihrem Anwendungsbereich auf Büros mit Sitz im Inland beschränkt 

· Absenkung der Tafelendwerte der HOAI (5 Mio für Ingenieurbauwerke, 3 Mio für Tragwerksplanung) 

· Die Verpreisung von Beratungsleistungen (thermische Bauphysik, Schallschutz, Raumakustik, vermessungstechnische Leistungen) entfällt 

· Die HOAI bleibt hinsichtlich der Leistungsphasen 1-5 verbindlich; die Leistungsphasen 6-9 werden als unverbindliche Regelung weitergeführt 

· Die Tafelwerte in den verbleibenden Leistungsphasen werden um 10 Prozentpunkte angehoben 

· Abkoppelung der Honorare von der Bausumme durch Einführung des Baukostenvereinbarungsmodells

Eine öffentliche Anhörung zum Entwurf ist für den 09.04.2008 im Bundesministerium für Wirtschaft vorgesehen.

Die Bundesingenieurkammer wird zu dem Entwurf Stellung nehmen.

  Downloads zum Thema in der Übersichtsseite
· Bekanntmachung über die: Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen - Stand: 08.02.2008

· (PDF-Dokument - 524 kb) 

· Entwurf für eine Sechste Verordnung zur Änderung der Honorarordnung für Architekten und - Ingenieure (HOAI) vom .... und Änderung der Zweiten Berechnungsverordnung - Stand: 08.02.2008

· (PDF-Dokument - 266 kb) 

· Begründung - Stand 08.02.2008

· (PDF-Dokument - 262 kb) 

· Stellungnahme der Bundesingenieurkammer zum Entwurf der Rechtsverordnung zur 6. Novelle der HOAI - April 2008

· (PDF-Dokument - 31 kb) 
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